
 

 

 

 

 

 

Geschäftsverzeichnisnrn. 6249, 6274 und 

6298 

 

 

Entscheid Nr. 130/2016 

vom 13. Oktober 2016 

 

 

 

E N T S C H E I D 

_________ 

 

 

 In Sachen: Klagen auf teilweise Nichtigerklärung von Titel 2 (« Lohnmäßigung ») des 

Gesetzes vom 23. April 2015 zur Beschäftigungsförderung, erhoben von der 

VoG « Mouvement de la Gauche Démocrate et Citoyenne » und anderen, von Hilde 

Timmermans und anderen und von Alain Martin. 

 

 

 Der Verfassungsgerichtshof, 

 

 zusammengesetzt aus den Präsidenten J. Spreutels und E. De Groot, und den Richtern 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût und R. Leysen, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des 

Präsidenten J. Spreutels, 

 

 erlässt nach Beratung folgenden Entscheid: 

 

* 

*       * 



 2 

  I.  Gegenstand der Klagen und Verfahren 

 

 a.  Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 30. Juni 2015 bei der Post 

aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 1. Juli 2015 in der Kanzlei 

eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung der Artikel 2, 3 und 6 des Gesetzes vom 

23. April 2015 zur Beschäftigungsförderung (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 

27. April 2015): die VoG « Mouvement de la Gauche Démocrate et Citoyenne », 

Gérard Gillard, Lucette Royer, Fabrice Dupont, Freddy Visconti, Kyung-Chul Liesse, 

Eric Richter, Jeanine Royez, Françoise Debucquoy, Anna Lella, Odette Debu, Emily Joseph, 

Roger Dewilde, Yolande Sweetlove und Jean Delier, unterstützt und vertreten durch 

RÄin M.-F. Lecomte, in Charleroi zugelassen. 

 

 b.  Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 26. Oktober 2015 bei der Post 

aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 30. Oktober 2015 in der Kanzlei 

eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung des Artikels 2 § 2 Absatz 2, § 3 und § 4 

und der Artikel 2bis, 2ter und 2quater des königlichen Erlasses vom 24. Dezember 1993 « zur 

Ausführung des Gesetzes vom 6. Januar 1989 zur Wahrung der Konkurrenzfähigkeit des 

Landes », bestätigt durch das Gesetz vom 30. März 1994, ersetzt durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 23. April 2015 zur Beschäftigungsförderung (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt 

vom 27. April 2015): Hilde Timmermans, Chris Todts, Jef De Coster, 

Geert De Keersmaecker, Carine Ongaro, Ingrid Daveloose, H’Midou Beneich, 

Marc Leemans, Rudy De Leeuw, Mario Coppens, der Gesamtverband der Christlichen 

Gewerkschaften, der Allgemeine Belgische Gewerkschaftsbund und die Allgemeine Zentrale 

der Liberalen Gewerkschaften Belgiens (AZLGB), unterstützt und vertreten durch 

RA K. Salomez, in Gent zugelassen. 

 

 c.  Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 26. Oktober 2015 bei der Post 

aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 27. Oktober 2015 in der Kanzlei 

eingegangen ist, erhob Alain Martin Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 2 § 3 des 

vorerwähnten Gesetzes vom 23. April 2015. 

 

 Diese unter den Nummern 6249, 6274 und 6298 ins Geschäftsverzeichnis des 

Gerichtshofes eingetragenen Rechtssachen wurden verbunden. 

 

 

 Schriftsätze wurden eingereicht von 

 

 -  dem Ministerrat (in den drei Rechtssachen), unterstützt und vertreten durch 

RÄin V. Pertry, in Brüssel zugelassen, 

 

 -  Patrick Weckhuyzen, Andy Vermaut, Gisèle Deweerd, Ludo Lieckens, Pieter Vissers, 

Marijke Vinck, Francis Duyck, Johan Plas, Kristien Pottie, Eddy Jespers, Dimokritos 

Kavadias, Fred Guldentops, Maxime Nys, Jean Vandevelde, Elias Vlerick, Danny Gijselings, 

Marc Loos, Frank De Block-Burij, Georges Vandevoort, Philippe Desmet, Nathalie Herickx, 

Kristiana Vandevoort, Liesbeth Dhont, Stéphanie De Block, Geert De Maertelaere, Tony 

Coppens, Anne-Marie Beirens, Hugo Kaekebeke, Ronny Mouton, Pol De Grave, Marc 

De Prins, Thomas Weyts, Jos Verbist, Ilse Heip, Marleen Heip, Luc Janssens, Paul 

Turelinckx, Gunnar Paesbrugge, Christoff Vierendeels, Betul Tekin, Bekir Erdoǧan, Kris 

Van Put, David Van Hedent, Anthonie De Lausnay, Eric Dergent, Eddy Goetstouwers, Ann 

De Roose, Frank Reynaert, D. Hens, Luc Lambrechts, Patrick De Backer, Julien Gossé, 
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Michael Duffy, Julien Verhoeven, Ronald Le Blon, Thomas De Saedelaere, Gunter Kathagen, 

Stephan Corrier, Maartje De Schutter, Kim Schelfhout, Roger Van Ryssen, Bo De Clerck, 

Erik Van Oosterwijck, Andreas Doens, Theo van Iysebetten, Robert Heyrman, Kris Vandael, 

Mark Willekens, Bert Meeusen, Frank Rolus, Jos De Bruyn, Eduard Truyen, Stephan 

De Maeyer, Marie-Jose Wellens, Walter Simonet, Erwin Smolders, Marc Vantongerloo, Filip 

Van Bever, Patrick Neys, Patrick Wauters, Anthony Farrell, Patrick Verbuyst, Madeleine 

Foubert, Nicole De Bruyne, William Dekkers, Eddy Pauwels, Jean-Pierre Vanblaere, Jan 

Backeljau, Herman Van Laer, Frank Delbeke, Michel Leemans, Gerda Jennis, Patrick 

De Koninck, Willy Bovy, Tom Devoght, Elke Vonk, Frank Gonzalez Galiana, Raf Verbeke, 

Michiel Hendrikx, Kathy Laroy, Monique D’hooghe, Rudy Piro, Tom Verheyden, Ann Wils, 

Vera Meeus, Stijn Hendrickx, Geert Vanhauwaert, Ronny Van den Broeck, Johan Plas, Roger 

Van Ryssen, Frank Vanaerschot, Marina Broucke, Hendrik Van Malder, Brecht Vancoillie, 

Jan Busselen, Jo De Leeuw, Relinde Pauwels, Lucie Ghijsens, Marita De Neubourg, Frans 

Dumortier, Mario Heyman, Marie-Hélène Deploige, Elisabeth Smeets, Marina Mourant, Peter 

Vertonghen, Elisabeth Van Beveren, Frieda Geleyns, Stephen Bouquin, Martine Croisiau, 

Armand Vandamme, Ruth Janssen, Lambie Petit, Fernand Tanghe, Anne-Marie 

Van Cauwenberge, Agnes Jonckheere, Hilda Lemmens, Yves Rosschaert, Carl 

Van Overberghe, Anne-Marie Devoldere, Fabienne Brichaux, Hanne Huybrighs, Johan 

Bultiauw, Peter Pauwels, Danny Perdaen, Joris De Winter, Marian Debaillie, Regine Laverge, 

Kamiel Vrancken, Greta Willems, Kris Verdonck, Hilde Deschrijver, Marianne Dekens, Tony 

De Kimpe, Larissa Conard, Theresia Van Muylder, Luc De Brabander, Fabienne Notredame, 

Kristof Ignoul, André Van Cleven, Kaat De Schepper, David Vlaeminck, Jurgen Callewaert, 

Jens Vergauwen, Tina Vanbeveren, Jan Buelinckx, André Oyen, Christiane Vandecasteele, 

Marjolein De Praetere, Johan Theuninck, Julien Leermakers, Francis Faes, Andy Pitteman, 

Ingrid Floreal, Elena Megalakakis, Gert Klügel, Angela Spoelders, Yoerik Roevens, Carine 

Laureyssens, Ward de Keyser, Giovanni Doom, Yves Bossaert, Jarl Verledens, Jos Thijsen, 

Erwin Vanhorenbeeck, Greet Lemoine, Pol De Grave, Petra Heylen, Bavo Wouters, Roger 

Peeters, Beatrice Vanherle, Claudy Sempels, Frank Bruynseraede, Yves Verreydt, Dirk 

Pauwels, Kim Coornaert, Jean Pierre Jacobs, Lucien De Paepe, Frederik Bosschem, Els 

De Vos, Thomas Weyts, Albert Martens, Fanny Mestdagh, Rachida Seys, Nora Peersman, 

Rosita Moreels, Matheus Roelands, Nico Oldenhof, Tom Van den Keybus, Christophe 

De Brabanter, Sven Naessens, Christine Devreker, Jan Peeters, Patricia Moreels, Franciscus 

Dillen, Dirk Horemans, Julia Guns, Dirk Deprez, Piet Verdonck, Sonja Taveirne, Cedric 

De Bock, Raven Grouve, Seppe Mariën, Arno Mariën, Jacques Lievens, Carine Fahrbach, 

Lode Willaert, Hanne Vendievel, Marina Vanderborght, Leen Lagaeysse, Geert Crauwels, 

Lisa Maseman, Bart De Baele, Johan Seynaeve, Frankie Vercammen, Arlène Ferrolino 

Vercammen, Dries Terneven, Patrick Coeman, Sven Goris, Eveline Buffel, Danny Van Neste, 

Ann Van Miegem, Joris Dayer, Freddy Van Linden, Magda Van Aerschot, Niels 

Van Handenhove, Djemaa Nasser, Andres Toye, Greta Huybrechts, Didier Landuyt, Geert 

Verloes, Johan Samaey, Astrid Bogaerts, Danny Stoffels, Marc Verheugen, Tony Eyckmans, 

Erwin Janssens, Josée Van Santvoort, Mark Moedbeck, Ruben Ramboer, Paul Blanchaert, 

Erika Verhulsel, Eduard Jacobs, Sunny Van Vaerenbergh, Antonio Spada, Ivo Wauters, 

Gilbert Verstraelen, Michel Huysseune, Eddy van Thielen, Erik Van Oers, Roger Wyckmans, 

Gilles Van Loocke, Thomas Ghekiere, Tommy Raulet, Ronny Bosmans, Sara Thijs, Yvette 

Ceusters, Marcel Goffart, Niels Van Gele, Annemie Desmet, Raymond Duval, Anne-Marie 

Loots, Frank Francken, Eric Pauwels, Ahmad Ahmadi, Ragmatoelah Azad, Ann Peetermans, 

Marc Verspaandonck, Hugo Roesbeke, Koen Catry, Martine Gabriëls, Marc Duré, Peter 

Hessens, Wim Moens, Ludo Peeters, Albert Slabbaert, Patrick Van de Vyver, Christel 

Van Vooren, Katrien Neyt, Roland Van Marck, Franklin Van Gele, Stefan Vandevorst, Dirk 

Luyten, Ivo De Groot, Lies Lesy, Inge Pauwels, Alain Claessens, Bo Heymans, Erwin 
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Madereel, Maria Van Oekel, Werner De Clercq, Jan Van Der Schueren, Danny Schaerlaeken, 

Frans Sanders, Sophie Vlieghe, Monique Bossaert, Dries Brugge, Edgard Stevens, Wim 

Van Herck, Fatima Lahyani, Mariam Bensaghir, Dirk de Reviere, Martine Desmet, Franky 

Van Havere, Els Snoeckx, Bart Verhaeghe, Erik De Weerd, Victor Martin Hernandez, Jozef 

Van den Bergh, Nicole Naert, Danny De Rijcke, Herwig Van Ostaeyen, Said M’sadfa, 

Claudio Van Geem, Habibi Keltoum, Bensaghir Kelthoum, An Pedus, Jozef De Paepe, Peggy 

Devis, Edwin Van der Flaes, Annette D’hossche, Lien De Ridder, Christel Verstrepen, Diane 

Vanheusden, Steve Michielsen, Dirk De Jonghe, Jürgen Franssen, Josiane Burrick, Kurt 

Steemans, Danny Van Ingelgem, Walter Joos, Leon Van Santvoort, Astrid Van Landeghem, 

Danny Arnouts, Peter Konings, Jo De Clercq, Martine Cools, Luc Siereveld, Dries Dekocker, 

Adelbert Verswijvel, Eduardus Cools, Herman Van Hunskerken, Alfons Wijckmans, Alex 

Cools, Tom Slabbaert, Philippe Smolders, Johnny Moerman, François Borghmans, Guido 

de Pauw, Yves Nicolai, Anne-Marie Misson, Eduard Verschueren, Patrick Pelemans, Daniel 

De Maayer, Ann Wils, Martine Defever, Leo Maes, Jermy Prus, Inge Faes, Jimmy Neetens, 

Jan Vandendriessche, Timety Bogaerts, Tim Dockx, Frank Stevens, Erik Sontrop, Luc 

Vlaeminck, Joseph De Witte, Ingrid Smet, Adriaan Van Baelen, Luc Symoens, Gerrit 

Van Puyvelde, Hendrick Thiriart, Annelies Van Pelt, Karin Janssens, Steve Geuens, Ann 

Souffriau, Eric Verheesen, Ludo Dierckx, Jan Herremans, Wim Huybrechts, Marie-Paule 

Schittekat, Michel Fooy, Ronny Van der Kelen, Michel Beyloos, Wilfried Mertens, Nadia 

Godts, Dirk Penneman, Patricia Laureys, Aloysius De Troch, Yves Wittemans, Tessa Meyer, 

Theo Van de Walle, Bob Picard, Michel Mommens und Ria Vanbroekhoven, alle unterstützt 

und vertreten durch RÄin E. Merckx, in Löwen zugelassen (in der Rechtssache Nr. 6274), 

 

 -  Patricia Lemmens, François Renard, Marc Didier, Yves Herlemont, Alexis Garcia, 

Philippe Redivo, Isabelle Nocera, Jean-Luc Delforge, Felipe Van Keirsbilck, William 

Tomasi, Jacqueline Leroy, Benoit Feron, Françoise Etienne, Pauline Dujardin, Juan José 

Zaragoza, Christophe Kelecom, Yasar Arslan, Nicole Diederen, Mathieu Masini, Sabri Bal, 

Micha Vandermeulen, Carine Macors, Carine Focant, Marc Blasband, Nathalie Pietquin, Lea 

Bacchetta, Matthieu Lallemand, Mejido Kamari, Patrick Gendarme, Joëlle Brouillard, 

Veronique Lorge, François Brasseur, Martine Demanet, Luc Frippiat, Simon Dupuis, Stefano 

Leone, Kana Bukuru, Nadia Mtioui, José Nicolaye, Jan Talpe, Nadia Abou-Hacem, Lorenso 

Arias Alvarez, Annick Dieu, Cecile Broche, Patricia Berti, Sonia Gybels, Viviane Francqué, 

Nordine Saidi, Thierry Allard-Demoustiez, Marion Laing, Joseph Adam, Marie Josée 

Thouvenin, Guy Decoster, Laurent Thouvenin, José Garcia Moreno, Ludivine Frix, Paloma 

Bénito, Michel Noirret, André Wauters, Placide Aimé Maloba, Joseph Dewez, Marie-Jeanne 

Goffinet, Léon Poncin, José Chambeau, Eve Tondeur, Serge Wangneur, Léon-Jean Lakaie, 

Egil Franssen, Nadia El F’kih, David Hassoun, Hussam Alwan, Calogera A Tusciano, Anne 

Fraiture, Myriam Linotte, Raouf Ben Ammar, Emmanuelle Buntinx, Christine Vanschoor, 

Frédéric Lequeux, Jennifer Van Eeckhout, Sylvia Abraham, Antonina Bonadonna, Latifa 

Rafie, Daniel De Roover, Michèle Dehaen, Andrée Defaux, André Wauters, Ariane Cornet, 

Danielle Henard, Didier Grifgnée, Dominic Castagnola, Thierry Deltour, Céline Peeters, 

Isabelle Cranix, Bayram Cengiz, Jacqueline De Moerlooze, Daniel Liebmann, François 

Vanneste, Myriam Pacanowski, Virginie Jacques, Nadine Janssens, Laurence Buchet, 

Marie-Ange Paulus, Claire Bohon, Michel Lebrun, Quentin Garchi, Gérard Tournay, Marc 

Kisiela, Angelo Gaurino, Patricia Albert, Bernard Lacroix, Muriel Feys, Romuald Landenne, 

Willy Demeulemeester, Raphaelle Bosnjak, Annick Van Droogenbroeck, Delphine Delhaye, 

Aurelie Meunier, Anne-Pascale Kestemont, Jean Claude Servais, Thierry Maton, Ane 

Guilmot, Halima Yachou, Nancy Salvi, Fréderic Vankeer, Martine Gilquin, Didier Cupers, 

Maïa Fays, Francis Dumont, Catherine Devezeaux, Hugues Denoncin, Christian Huberty, 

Chantal Siebert, Nicole Henard, Nicolas Loriers, Alain Kuckaertz, Cocito Francesco, Jean 
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Sevrin, Morgan Laitat, Nathalie Leloup, Philippe Brunelle, Jean-Marie Labeau, Michel Zicot, 

Jean-Claude Heylen, Monique Lermusiaux, Samuel Bougard, Michaël Lebrun, Raoul 

Francart, Lucile Duheym, Henri Bartholomeus, Jean Paul Vanlaer, Laurent Pirnay, Stephane 

Georis, Thierry Coune, Alain Halleux, Thierry Guérin, Michel Bordignon, Marc Mormont, 

Jose Marie Tonglet, Martine Constant, Jean-Paul Hostyn, Luc Martin, Nadine Trullemans, 

Jean-Pierre Nossent, Rudy Janssens, Giana Fanni, Jacques Prime, Jean-Claude Roman, 

Martine Freundlich, Véronique Lefèvre, Freddy Evenepoel, Faouzia Dhaoui, Jean Notermans, 

René Mauret, François Moens, Karl Bohon, Christian Deforseau, Christian Bianchini, Laurent 

De Groeve, Philippe Buchet, Simon Fiasse, Dominique Sonveaux, Sarah de Liamchine, 

Françoise Leduc, Dino Del Puppo, Marcel Breuer, Abdallah Lhaij, Wendy Yerna, Placido 

Caruso, Giuseppe Lasiello, Yves-Olivier Sinte, Julien Chaput, Christian Ursu, Janine 

Mayeres, Xavier Mathus, Gérard de Sélys, Anne Sophie Grovonius, Dominique Wilmet, 

Philippe Delhaise, Gilles Woirin, Bruno Poncelet, Christiane Péruax, Nadine Culot, Virginie 

Timsonet, Christophe Bavay, Nancy Lemaire, Marc Lebrun, Marie-Thérèse Wolfs, Isabelle 

Balthazar, Thomas Herickx, Joëlle Simon, Emilie de Liamchine, Frank Laurent, Jean Marie 

Tréfois, Daniel Minsart, Michael Roufosse, Daniel Herbiet, Françoise Durvin, Marianne 

Rathmès, Giovanni Temporin, Gwenaëlle Grovonius, Bertrand Bourgeois, Jean Hardy, Maud 

Evrard, Guy Raulin, Daniel Puissant, Nathalie Georges, Marie Eugène, Bernadette Dépas, 

Astrid Loriers, Christine Pagnoulle, Françis de Walque, Yves Denayer, Philippe Hubaux, 

Christian Dubois, André Doyen, Julie Van Dam, Jacques Brichard, Didier Palange, Véronique 

Janssens, Emilie Marchal, Jacky Coene, Micheline Somma, Nancy Bernard, Mathilde Ellyton, 

Eglantine Lacroix, Vinciane Denis, John Ellyton, Josiane Fransen, Françoise Ledecq, 

Marie-Bernadette Delvigne, Fernand François, Gina Huys, Karine Watelet, Marc Verheugen, 

Catherine Lemière, David Morelli, Eric Nemes, Catherine Lemaitre, Didier Van der Meeren, 

Jérémie De Clerck, Marianne Rathmès, Dominique De Laet, Lionel Scheepmans, Alain 

Nemes, Raphaël Livet, Jean Lazard, Jean-Pierre Lahaye, Fabienne de Lelys, Nathalie 

Snakkers, Serge Pollet, Sophie Museur, Robert Polet, Henri Henrotte, Christine Pauporté, 

Anne Fournier, Anne Loontjens, Jean-Louis Degives, Monique Lermusiaux, Arlette 

Bruckmann, Joshua Malaise, Marc Gilson, Ornella Romano, Valérie Burye, Christiane 

Delescluse, Janine Mayeres, Richard Goebel, Anissa Benchekroun, Morgane Ugeux, Victor 

Fettweis, Francois Charlot, Michèle Dehaen, Nicolas Halut, Aglaé Perick, Ziyad Bakkali, 

Brigitte Lebleu, Pierre Clément, Phillipe Depryck, Olivier Van Den Brande, Vinciane 

Authier, Nathalie Dechevres, Serge Corriaux, Didier Lagasse de Locht, Françoise Dossin, 

Chantal Liégeois, Brigitte Martin, Philippe Defeyt, Michèle Déome, Geneviève Duckerts, 

Johanna Clabots, Freddy Bornuaw, Erika Nagy, Thierry Müller, Laurent Dufrasne, Michel 

Lecomte, Benoit Degrève, Karim Senhaji, Jean-Marie Lison, Martine Lejune, Nathalie 

Van Assche, Denis Flament, Patrick George, Robert Lallemand, Bernard Heunders, Ernesto 

Olivito, Stefano Leone, Etienne Guillaume, Sylviane Roncins, Guy Decoster, Francis 

Leboutte, Noëmie Cravatte, Léon Poncin, Sara Tavares Gouveia, Sylvie De Braekeleer, Joel 

Ghysels, Raphaël d’Olne, Anne Dasnoy, Elise Pirsoul, Alexandrina Loretani, René-Paul 

Malevé, Matthieu Schmit, Arnaud Dupuis, Marylise Wauters, Josée Degey, Viviane Degey, 

Débora Decock, Guylène Olivares, Julie Guillaume, Jessica Derese und Nathalie Gérard, alle 

unterstützt und vertreten durch RÄin E. Merckx (in der Rechtssache Nr. 6274). 

 

 Die klagenden Parteien in den Rechtssachen Nrn. 6274 und 6298 haben 

Erwiderungsschriftsätze eingereicht und der Ministerrat hat in denselben Rechtssachen auch 

Gegenerwiderungsschriftsätze eingereicht. 

 



 6 

 Durch Anordnung vom 11. Mai 2016 hat der Gerichtshof nach Anhörung der 

referierenden P. Nihoul und E. Derycke beschlossen, dass die Rechtssachen verhandlungsreif 

sind, dass keine Sitzung abgehalten wird, außer wenn eine Partei innerhalb von sieben Tagen 

nach Erhalt der Notifizierung dieser Anordnung einen Antrag auf Anhörung eingereicht hat, 

und dass vorbehaltlich eines solchen Antrags die Verhandlung am 1. Juni 2016 geschlossen 

und die Rechtssachen zur Beratung gestellt werden. 

 

 Infolge des Antrags einer Partei auf Anhörung hat der Gerichtshof durch Anordnung vom 

2. Juni 2016 den Sitzungstermin auf den 29. Juni 2016 anberaumt. 

 

 Auf der öffentlichen Sitzung vom 29. Juni 2016 

 

 -  erschienen 

 

 .  RA K. Salomez und RA A. De Becker, in Brüssel zugelassen, für die klagenden 

Parteien in der Rechtssache Nr. 6274, 

 

 .  Alain Martin, persönlich, 

 

 .  RÄin V. Pertry, für den Ministerrat, 

 

 -  haben die referierenden Richter P. Nihoul und E. Derycke Bericht erstattet, 

 

 -  wurden die vorgenannten Parteien angehört, 

 

 -  wurden die Rechtssachen zur Beratung gestellt. 

 

 Die Vorschriften des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den 

Verfassungsgerichtshof, die sich auf das Verfahren und den Sprachengebrauch beziehen, 

wurden zur Anwendung gebracht. 

 

 

  II.  Rechtliche Würdigung 

 

(...) 

 

 In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen 

 

 B.1.1.  Die klagenden Parteien beantragen die Nichtigerklärung der Artikel 2 

(Rechtssachen Nrn. 6249, 6274 und 6298), 3 und 6 (Rechtssache Nr. 6249) des Gesetzes vom 

23. April 2015 zur Beschäftigungsförderung. 

 

 B.1.2.  Der angefochtene Artikel 2, der in Kapitel 1 mit der Überschrift « Blockierung des 

abgeflachten Gesundheitsindex » von Titel 2 mit der Überschrift « Lohnmäßigung » dieses 

Gesetzes aufgenommen wurde, ersetzt Kapitel II von Titel I des königlichen Erlasses vom 
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24. Dezember 1993 « zur Ausführung des Gesetzes vom 6. Januar 1989 zur Wahrung der 

Konkurrenzfähigkeit des Landes » durch die folgenden Bestimmungen: 

 

 « KAPITEL II.  Bindung der Löhne an den Index der Verbraucherpreise 

 

 Abschnitt 1. -  Definition des Gesundheitsindex und des abgeflachten Gesundheitsindex 

 

 Art. 2. § 1.  ‘ Der Preisindex, der zu diesem Zweck berechnet und bezeichnet wird ’, 

nachstehend als ‘ der Gesundheitsindex ’ bezeichnet, ist ein monatlicher Preisindex, der eine 

gewisse Anzahl von Produkten aus dem Index der Verbraucherpreise ausschließt, 

insbesondere: 

 

 a)  alkoholische Getränke; 

 

 b)  Tabakwaren; 

 

 c)  Kraftstoffe, mit Ausnahme von LPG; 

 

 d)  die Auswirkungen des Energiebeitrags, der durch das Gesetz vom 22. Juli 1993 zur 

Einführung eines Beitrags auf die Energie im Hinblick auf die Wahrung der 

Konkurrenzfähigkeit und der Beschäftigung eingeführt wurde; 

 

 e)  die Auswirkungen der Akzisenausgleichssteuer, die durch Artikel 29 des Gesetzes 

vom 20. Dezember 1995 zur Festlegung steuerrechtlicher, finanzieller und sonstiger 

Bestimmungen eingeführt wurde. 

 

 Die Liste der ausgeschlossenen Produkte im Sinne von Absatz 1 kann durch den König 

nach einer Stellungnahme der Indexkommission durch einen im Ministerrat beratenen Erlass 

angepasst werden. Die vorerwähnte Stellungnahme muss innerhalb von zwei Monaten 

abgegeben werden. Andernfalls gilt sie als befürwortend. 

 

 § 2.  Der abgeflachte Gesundheitsindex, auch abgeflachter Index genannt, entspricht dem 

arithmetischen Mittelwert der Gesundheitsindizes der letzten vier Monate, die gemäß § 1 

Absatz 1 berechnet werden. 

 

 Zur Berechnung des abgeflachten Gesundheitsindex wird ein zeitlich veränderlicher 

Multiplikationsfaktor im Sinne der Artikel 2bis und 2quater angewandt. 

 

 § 3.  Zur Anwendung von Artikel 2ter § 2 ist der Referenzindex ein monatlicher Index, 

der durch Multiplikation des in Artikel 2 § 2 festgelegten arithmetischen Mittelwerts mit 

einem Faktor 0,98 berechnet wird. 

 

 Zur Berechnung des Referenzindex werden die Bruchteile von Hundertstel auf das höhere 

Hundertstel aufgerundet oder weggelassen, je nachdem, ob sie 50 % eines Hundertstels 

erreichen oder nicht. 

 

 § 4.  Zur Anwendung von Artikel 2ter § 1 ist der Referenzmonat der erste Monat, in dem 

der Referenzindex im Sinne von § 3 höher ist als der abgeflachte Gesundheitsindex des 

Monats März 2015. 
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 Abschnitt 2. - Zeitraum vor der Blockierung des abgeflachten Gesundheitsindex 

 

 Art. 2bis.  Der abgeflachte Gesundheitsindex wird bis zum Monat März 2015 durch 

Multiplikation des in Artikel 2 § 2 bestimmten arithmetischen Mittelwertes mit einem 

Faktor 1 berechnet. 

 

 Abschnitt 3. - Blockierung des abgeflachten Gesundheitsindex 

 

 Art. 2ter. § 1.  Ab dem Monat April 2015 bis zum Monat vor dem in Artikel 2 § 4 

bestimmten Referenzmonat wird der abgeflachte Gesundheitsindex auf den abgeflachten 

Gesundheitsindex des Monats März 2015 blockiert. 

 

 § 2.  Der in Artikel 2 § 3 bestimmte Referenzindex wird ab dem Monat April 2015 bis zu 

dem in Artikel 2 § 4 festgelegten Referenzmonat einschließlich berechnet. 

 

 Abschnitt 4. - Zeitraum nach der Blockierung des abgeflachten Gesundheitsindex 

 

 Art. 2quater.  Der abgeflachte Gesundheitsindex wird ab dem in Artikel 2 § 4 bestimmten 

Referenzmonat durch Multiplikation des in Artikel 2 § 2 bestimmten arithmetischen 

Mittelwertes mit einem Faktor 0,98 berechnet, und zwar ohne Rückwirkung. 

 

 Zur Berechnung des abgeflachten Gesundheitsindex ab dem in Artikel 2 § 4 bestimmten 

Referenzmonat werden die Bruchteile von Hundertstel auf das höhere Hundertstel 

aufgerundet oder weggelassen, je nachdem, ob sie 50 % eines Hundertstels erreichen oder 

nicht. 

 

 Abschnitt 5. - Negative Lohnindexierungen 

 

 Art. 3.  Die Bestimmungen der Artikel 2 bis 2quater dürfen keine nominale 

Lohnverringerung während des Zeitraums vom 1. April 2015 bis zu dem in Artikel 2 § 4 

bestimmten Referenzmonat zur Folge haben. 

 

 Abschnitt 6. - Verschiedene Bestimmungen 

 

 Art. 3bis.  Für die Löhne, die Gehälter, die Sozialleistungen, die Zulagen, die Prämien 

und die Vergütungen muss in allen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, in allen 

Bestimmungen von individuellen und kollektiven Arbeitsabkommen, in allen anderen 

Abkommen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und in allen einseitigen Entscheidungen 

des Arbeitgebers, in denen eine Bindung an einen Preisindex vorgesehen ist, der abgeflachte 

Gesundheitsindex berücksichtigt werden ». 

 

 B.1.3.  Durch diese Bestimmungen werden die « Blockierung » und der « Sprung » des 

abgeflachten Gesundheitsindex verwirklicht. Dieser Index muss bei der Berechnung der 

Indexierung der Löhne, der Gehälter, der Sozialleistungen, der Zulagen, der Prämien und der 

Vergütungen, für die eine Bindung an einen Preisindex vorgesehen ist, angewandt werden 

(Artikel 1, 1bis und 3bis des vorerwähnten königlichen Erlasses vom 24. Dezember 1993). 
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 Der abgeflachte Gesundheitsindex ist der arithmetische Mittelwert der 

Gesundheitsindizes der letzten vier Monate. Ab dem Monat April 2015 wird er auf den Stand 

des Monats März 2015 blockiert und entwickelt sich daher nicht mehr parallel zur 

Preisentwicklung. Gleichzeitig wird ein Referenzindex geschaffen. Dieser Referenzindex 

wird durch Multiplikation des abgeflachten Gesundheitsindex mit einem Faktor 0,98 erzielt, 

sodass er um 2 Prozent niedriger ist als der abgeflachte Gesundheitsindex. Der abgeflachte 

Gesundheitsindex bleibt auf seinem Stand des Monats März 2015 blockiert, bis sein Wert 

durch denjenigen des Referenzindex überschritten wird, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 

der Referenzindex um 2 Prozent gestiegen sein wird. Ab diesem Zeitpunkt beginnt der 

abgeflachte Gesundheitsindex wieder zu fluktuieren, ab seinem Wert des Monats März 2015. 

Mit anderen Worten, ab diesem Zeitpunkt wird der Referenzindex, der um 2 Prozent niedriger 

ist als der Wert, den der abgeflachte Gesundheitsindex ohne die Blockierung gehabt hätte, 

zum abgeflachten Gesundheitsindex und wird die Differenz von 2 Prozent nicht 

wiedererlangt. 

 

 B.1.4.  Durch den angefochtenen Artikel 3 werden die Artikel 4, 5 und 8 bis 14 desselben 

königlichen Erlasses aufgehoben. Es handelt sich um Bestimmungen, die gemäß der 

Begründung zum angefochtenen Gesetz « überflüssig geworden waren » (Parl. Dok., 

Kammer, 2014-2015, DOC 54-0960/001, S. 18). 

 

 B.1.5.  Der angefochtene Artikel 6 ersetzt Artikel 171 des Sozialstrafgesetzbuches durch 

folgende Bestimmung: 

 

 « Art. 171.  Bindung der Entlohnung an den Verbraucherpreisindex 

 

 Mit einer Sanktion der Stufe 2 wird der Arbeitgeber, sein Angestellter oder sein 

Beauftragter bestraft, der den Indexierungsmodus nicht eingehalten hat, der durch die 

Artikel 2 bis 2quater des Königlichen Erlasses vom 24. Dezember 1993 zur Ausführung des 

Gesetzes vom 6. Januar 1989 zur Wahrung der Konkurrenzfähigkeit des Landes 

vorgeschrieben ist. 

 

 Die Geldbuße wird mit der Anzahl der betreffenden Arbeitnehmer multipliziert ». 
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 In Bezug auf die Zulässigkeit 

 

 Was die Rechtssache Nr. 6249 betrifft 

 

 B.2.1.  Der Ministerrat führt eine erste Serie von Einreden der Unzulässigkeit der 

Klageschrift an, die aus dem fehlenden erforderlichen Interesse aller klagenden Parteien, vor 

Gericht aufzutreten, abgeleitet sind. 

 

 B.2.2.  Die zweite bis sechzehnte klagende Partei sind natürliche Personen, die entweder 

Arbeitseinkünfte als Beamter oder als Lohnempfänger oder eine Pensions-, Arbeitslosen- oder 

Invalidenzulage erhalten. Ohne dass die Berechnung des genauen Betrags des 

Einkommensverlustes geprüft werden müsste, der jeder dieser Personen durch den 

angefochtenen Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2015 verursacht wird, muss 

angenommen werden, dass diese Bestimmung sich durch die Einführung einer Blockierung 

und eines Sprungs des abgeflachten Gesundheitsindex für die Berechnung der Indexierung 

ihrer Einkünfte direkt und nachteilig auf ihre finanzielle Situation auswirkt. Sie weisen 

folglich das erforderliche Interesse nach, um vor dem Gerichtshof die Nichtigerklärung zu 

beantragen. 

 

 Daher braucht die Fähigkeit und das Interesse der ersten klagenden Partei an der 

Klageerhebung nicht geprüft zu werden. 

 

 B.2.3.  Der Ministerrat führt ebenfalls eine Einrede der Unzulässigkeit der Klageschrift 

an, die aus dem Fehlen einer ausreichend deutlichen Darlegung abgeleitet ist. 

 

 B.2.4.  In den beiden Klagegründen wird hinlänglich dargelegt, inwiefern die angeführten 

Referenznormen durch die Maßnahmen des « Indexsprungs » und der « Indexblockierung » 

überschritten würden. Die Klageschrift ist folglich zulässig, insofern sie sich auf diese 

Maßnahmen bezieht, die durch Artikel 2 des angefochtenen Gesetzes ausgeführt werden. 

 

 Die Klageschrift enthält hingegen keinen Beschwerdegrund, der gegen die Artikel 3 und 

6 des angefochtenen Gesetzes gerichtet wäre. Sie ist daher unzulässig, insofern sie sich auf 

diese beiden Bestimmungen bezieht. 

 

 B.2.5.  Die Einreden der Unzulässigkeit werden abgewiesen, außer insofern die 

Klageschrift die Artikel 3 und 6 des Gesetzes vom 23. April 2015 zur 

Beschäftigungsförderung betrifft. 
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 Was die Rechtssache Nr. 6274 betrifft 

 

 B.3.1.  Der Ministerrat stellt das Interesse an der Klage der achten bis dreizehnten 

klagenden Partei in Abrede, die Gewerkschaftsorganisationen beziehungsweise deren 

Vorsitzende sind. Das Interesse an der Klageerhebung der ersten bis siebten klagenden Partei, 

die natürliche Personen sind, die entweder Einkünfte aus Arbeit als Lohnempfänger oder 

Beamter oder Sozialleistungen erhalten, wird nicht angefochten. 

 

 B.3.2.  Da, aus den gleichen Gründen, wie sie in B.2.2 dargelegt wurden, die erste bis 

siebte klagende Partei ein Interesse an der Nichtigerklärung von Artikel 2 des Gesetzes vom 

23. April 2015 nachweisen, braucht nicht geprüft zu werden, ob die achte bis dreizehnte 

klagende Partei auch das erforderliche Interesse nachweisen. 

 

 B.3.3.  Die Einrede der Unzulässigkeit wird abgewiesen. 

 

 B.3.4.  Aus den gleichen Gründen, wie sie in B.2.2 dargelegt wurden, weisen die 

intervenierenden Parteien ein Interesse nach, um dem Verfahren beizutreten. 

 

 

 Was die Rechtssache Nr. 6298 betrifft 

 

 B.4.1.  Der Ministerrat führt eine erste Einrede der Unzulässigkeit an, die aus dem 

fehlenden Interesse der klagenden Partei abgeleitet ist. 

 

 B.4.2.  Die klagende Partei erhält eine Ruhestandspension. Aus den gleichen Gründen, 

wie sie in B.2.2 angeführt werden, weist sie ein Interesse an der Nichtigerklärung von 

Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2015 nach. 

 

 B.4.3.  Der Ministerrat führt eine zweite Einrede der Unzulässigkeit an, die aus dem 

Fehlen von Beschwerdegründen und aus dem Fehlen einer ausreichend deutlichen Darlegung 

abgeleitet ist. 

 

 B.4.4.  Um den Erfordernissen nach Artikel 6 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 

über den Verfassungsgerichtshof zu entsprechen, müssen die in der Klageschrift 

vorgebrachten Klagegründe angeben, welche Vorschriften, deren Einhaltung der Hof 

gewährleistet, verletzt wären und welche Bestimmungen gegen diese Vorschriften verstoßen 
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würden, und darlegen, in welcher Hinsicht diese Vorschriften durch die fraglichen 

Bestimmungen verletzt würden. 

 

 B.4.5.  Im Gegensatz zu dem, was der Ministerrat anführt, enthält die Klageschrift 

sowohl eine Darlegung des Sachverhalts und der Klagegründe, selbst wenn sie sehr knapp ist. 

Die klagende Partei bestimmt die angefochtenen Normen und die Referenznormen und legt 

dar, inwiefern durch die angefochtenen Normen gegen diese Referenznormen verstoßen 

würde. 

 

 Die Klagegründe sind ausreichend verständlich dargelegt, sodass Artikel 6 des 

Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 eingehalten wird. 

 

 B.4.6.  Die Einreden der Unzulässigkeit werden abgewiesen. 

 

 

 In Bezug auf die Reihenfolge der Prüfung der Klagegründe 

 

 B.5.1.  Die Prüfung der Übereinstimmung des angefochtenen Artikels 2 des Gesetzes 

vom 23. April 2015 mit den Regeln der Zuständigkeitsverteilung muss vor derjenigen der 

Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit den durch die Parteien angeführten Rechten und 

Freiheiten erfolgen. Der Gerichtshof prüft folglich zunächst den dritten Klagegrund in der 

Rechtssache Nr. 6274. 

 

 B.5.2.  Der Gerichtshof prüft sodann die Klagegründe, indem er sie wie folgt 

zusammenlegt: 

 

 -  der angeführte Verstoß gegen das Stimmrecht (erster Klagegrund in der Rechtssache 

Nr. 6249); 

 

 -  der angeführte Verstoß gegen die Stillhalteverpflichtung, insofern sie mit dem Recht 

auf gerechte Entlohnung und mit dem Recht auf soziale Sicherheit einschließlich des Rechts 

auf Familienleistungen verbunden sei (erster Klagegrund (partim) in der Rechtssache 

Nr. 6274); 

 

 -  der angeführte Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung 

(zweiter Klagegrund (partim) in der Rechtssache Nr. 6249 und zweiter Klagegrund in der 

Rechtssache Nr. 6274); 
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 -  der angeführte Verstoß gegen das Recht auf kollektive Verhandlungen (zweiter 

Klagegrund (partim) in der Rechtssache Nr. 6249, erster (partim) und vierter Klagegrund in 

der Rechtssache Nr. 6274); 

 

 -  der angeführte Verstoß gegen das Eigentumsrecht (Rechtssache Nr. 6298). 

 

 

 In Bezug auf die Zuständigkeitsverteilung 

 

 B.6.1.  Der dritte Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6274 ist abgeleitet aus einem 

Verstoß durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2015 gegen Artikel 6 § 1 VI Absatz 5 

Nr. 3 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, gegebenenfalls in 

Verbindung mit den Artikeln 5 § 1 IV, 5 § 1 II Nr. 4 Buchstabe a) und 87 §§ 2 und 3 

desselben Sondergesetzes und mit Artikel 127 der Verfassung. 

 

 Die klagenden Parteien bemängeln, dass der föderale Gesetzgeber die angefochtene 

Maßnahme aufgrund seiner Zuständigkeit im Bereich der Einkommenspolitik angenommen 

habe, obwohl die Bedingungen für die Ausübung dieser Zuständigkeit nicht erfüllt gewesen 

seien, da die betreffende Maßnahme nicht allgemeiner Art sei und nicht auf die soziale 

Gerechtigkeit ausgerichtet sei. 

 

 B.6.2.  Artikel 6 § 1 VI Absatz 5 Nr. 3 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur 

Reform der Institutionen bestimmt: 

 

 « Darüber hinaus ist allein die Föderalbehörde zuständig für: 

 

 [] 

 

 3.  die Preis- und Einkommenspolitik, mit Ausnahme der Preisregelung in den 

Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Regionen und der Gemeinschaften fallen, unter 

Vorbehalt von Artikel 6 § 1 römisch VII Absatz 2 Buchstabe d) ». 

 

 B.6.3.  Durch Artikel 5 § 1 IV desselben Sondergesetzes wird den Gemeinschaften die 

Zuständigkeit in Bezug auf die Familienleistungen erteilt. Durch Artikel 5 § 1 II Nr. 4 

Buchstabe a) desselben Sondergesetzes wird ihnen die Behindertenpolitik, mit Ausnahme 

« der Regeln mit Bezug auf andere Behindertenbeihilfen als die Beihilfe zur Unterstützung 

von Betagten und deren Finanzierung, einschließlich der individuellen Akten » zugewiesen. 

Durch Artikel 87 §§ 2 und 3 desselben Sondergesetzes wird den Gemeinschaften und den 

Regionen die Befugnis erteilt, ihr Personal zu ernennen und die Regeln für das 

Verwaltungs- und Besoldungsstatut festzulegen, mit Ausnahme der Pensionsregelung. Durch 
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Artikel 127 der Verfassung wird den Gemeinschaften unter anderem die Zuständigkeit in 

Bezug auf das Unterrichtswesen erteilt.  

 

 B.7.1.  In den Vorarbeiten zum Sondergesetz vom 8. August 1988 zur Abänderung des 

Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen wurde in Bezug auf die 

föderale Zuständigkeit für die Einkommenspolitik präzisiert: 

 

 « Die Einkommenspolitik besteht in der Gesamtheit der Mittel, die der Staat anwendet, 

um Einfluss auf die freie Festlegung der Vergütungen der einzelnen Einkommenskategorien 

auszuüben. 

 

 Das Eingreifen des Staates dient dazu, einen Rahmen für die Entwicklung aller 

Einkommen zu schaffen, damit die Konkurrenzposition der belgischen Wirtschaft gewahrt 

und die soziale Gerechtigkeit verwirklicht wird. 

 

 Dieser Rahmen betrifft insbesondere die Befugnis, kollektive Arbeitsabkommen für 

allgemein verbindlich zu erklären, die Festlegung der Löhne und Gehälter und ihre 

Anpassung an die Lebenshaltungskosten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor, 

sowie der sozialen Vergütungen, die Festlegung der Tarife und Honorare der freien Berufe, 

die Einkünfte aus Kapital und unbeweglichen Gütern » (Parl. Dok., Senat, 

Sondersitzungsperiode 1988, Nr. 516/6, SS. 133-134). 

 

 B.7.2.  Diesbezüglich wurde während der Vorarbeiten zum Sondergesetz vom 6. Januar 

2014 über die Sechste Staatsreform ferner präzisiert: 

 

 « Die Föderalbehörde bleibt zuständig für die Preis- und Einkommenspolitik. Sie kann in 

diesem Sinne die Instrumente der Preispolitik, wie die Preisblockierungen, nutzen, um die 

Inflation zu bekämpfen oder den Wettbewerb zu schützen. In diesem Rahmen können die von 

ihr ergriffenen Maßnahmen sich auf die Preise der Dienstleistungen und Produkte beziehen, 

die sowohl zu den Zuständigkeiten der Regionen oder Gemeinschaften gehören, als auch auf 

diejenigen, die Bestandteil der föderalen Zuständigkeiten sind. Diese Maßnahmen dürfen 

jedoch auf keinen Fall dazu dienen, Einfluss auf die betreffende Gemeinschafts- oder 

Regionalpolitik zu nehmen, und ebenfalls nicht zur Folge haben, diese auf 

unverhältnismäßige Weise zu beeinflussen. Das tatsächliche Ziel der Maßnahme muss die 

Bekämpfung der Inflation oder der Schutz des Wettbewerbs sein » (Parl. Dok., Senat, 

2012-2013, Nr. 5-2232/1, S. 100). 

 

 B.8.1.  Aufgrund des vorerwähnten Artikels 6 § 1 VI Absatz 5 Nr. 3 des Sondergesetzes 

vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen ist allein die Föderalbehörde zuständig, auf 

allgemeine Weise die Einkommenspolitik zu regeln. Diese Befugnis umfasst diejenige, 

Maßnahmen zur Mäßigung der Einkommen zu ergreifen, einschließlich der Einkommen in 

Verbindung mit Angelegenheiten, für die die Gemeinschaften und die Regionen zuständig 

sind, in dem Maße, wie der Gesetzgeber es als notwendig erachtet, um die von ihm 

festgelegten Ziele zu erreichen. 
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 B.8.2.  In seinem Gutachten zum Gesetzesvorentwurf, der zu dem angefochtenen Gesetz 

geworden ist, hat der Staatsrat angemerkt: 

 

 « Die Föderalbehörde verfügt [aufgrund von Artikel 6 § 1 VI Absatz 5 Nr. 3 des 

Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, ersetzt durch Artikel 18 

Nr. 1 des Sondergesetzes vom 6. Januar 2014 über die Sechste Staatsreform,] über eine 

allgemeine Befugnis, auf allgemeine und einheitliche Weise die ‘ Preis- und 

Einkommenspolitik ’ zu regeln. Ohne auf spezifische Weise die Preise und Einkommen in 

bestimmten Bereichen, die zum Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaften oder der Regionen 

gehören, zu regeln, kann die Föderalbehörde für alle Einkommen und Preise, die an einen 

Preisindex gebunden sind, die Bindung an den von ihr definierten Gesundheitsindex 

vorschreiben. Die Ausübung dieser allgemeinen Zuständigkeit setzt ein Ziel voraus, das die 

Notwendigkeit einer allgemeinen und einheitlichen Regelung rechtfertigt » (Parl. Dok., 

Kammer, 2014-2015, DOC 54-0960/001, S. 43). 

 

 B.9.1.  Wie in B.1.3 angeführt wurde, finden die angefochtenen Bestimmungen 

Anwendung auf die Löhne, Gehälter und Sozialleistungen, für die eine Bindung an einen 

Preisindex vorgesehen ist. Sie haben also einen allgemeinen Anwendungsbereich, insofern sie 

alle Einkommen betreffen, für die eine automatische Indexierung organisiert wird, und nicht 

nur die Einkommen, die zu dem einen oder anderen bestimmten Tätigkeitssektor gehören. Im 

Gegensatz zu dem, was die klagenden Parteien anführen, entzieht der Umstand, dass andere 

Arten von Einkommen, wie die Einkommen aus beweglichen oder unbeweglichen Gütern 

oder die Einkommen von Inhabern von selbstständigen oder freien Berufen, nicht der 

gleichen Mäßigung unterliegen, der angefochtenen Regelung nicht ihre allgemeine 

Beschaffenheit und beeinträchtigt nicht die Zuständigkeit der Föderalbehörde auf diesem 

Gebiet. Die Bedingung, wonach die Regelung, um zum föderalen Zuständigkeitsbereich zu 

gehören, eine allgemeine Beschaffenheit aufweisen muss, verbietet es der Föderalbehörde, 

Bestimmungen anzunehmen, die nur die Einkommen in gewissen, zu den Zuständigkeiten der 

Gliedstaaten gehörenden spezifischen Angelegenheiten betreffen, doch sie verpflichtet sie 

nicht, alle Einkommen aus gleich welcher Quelle und von gleich welcher Beschaffenheit auf 

einheitliche Weise zu regeln. 

 

 B.9.2.  Im Übrigen kann der Umstand, dass in den in B.7.1 zitierten Vorarbeiten erwähnt 

ist, dass das Eingreifen des Staates im Bereich der Einkommenspolitik dazu dient, die 

Konkurrenzfähigkeit zu wahren und die soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, nicht so 

ausgelegt werden, dass er die föderale Zuständigkeit auf diesem Gebiet begrenzen oder den 

föderalen Gesetzgeber zwingen würde, jede Maßnahme anhand ihrer erwarteten Vorteile für 

die soziale Gerechtigkeit zu begründen. 
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 B.9.3.  Die angefochtenen Maßnahmen dienen hauptsächlich dazu, « den seit 1996 

aufgebauten Lohnkostennachteil gegenüber unseren drei Nachbarländern und wichtigsten 

Handelspartnern abzubauen » (Parl. Dok., Kammer, 2014-2015, DOC 54-0960/001, S. 5), um 

« die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen wiederherzustellen ». Sie bezwecken ebenfalls, 

« die öffentlichen Ausgaben zu begrenzen » (ebenda, S. 10). 

 

 Solche Ziele erlauben es der Föderalbehörde zweifellos, ihre allgemeine Zuständigkeit 

für die Einkommenspolitik auszuüben. 

 

 B.10.  Der dritte Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6274 ist unbegründet. 

 

 

 In Bezug auf das Stimmrecht 

 

 B.11.1.  Der erste Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6249 ist abgeleitet aus einem 

Verstoß durch Artikel 2 des angefochtenen Gesetzes gegen Artikel 8 der Verfassung, 

« ausgelegt im Lichte » von Artikel 25 des Internationalen Paktes über bürgerliche und 

politische Rechte und von Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen 

Menschenrechtskonvention, gegebenenfalls in Verbindung mit den Artikeln 33, 42, 61, 74 

und 174 der Verfassung. 

 

 Die klagenden Parteien bemängeln, dass der Gesetzgeber Maßnahmen für den Sprung 

und die Blockierung des abgeflachten Gesundheitsindex ergriffen habe, während diese 

Maßnahmen nicht in den Wahlprogrammen der politischen Parteien, deren Gewählte die 

Mehrheit der Abgeordnetenkammer stellten, angekündigt worden seien, was ihr Stimmrecht 

und ihr Recht, ihre Vertreter entsprechend dem Programm der Parteien zu wählen, denen 

diese Vertreter angehörten, verletze. 

 

 B.11.2.  Artikel 8 der Verfassung bestimmt: 

 

 « Erwerb, Fortbestand und Verlust der belgischen Staatsangehörigkeit werden durch das 

Zivilgesetz geregelt. 

 

 Die Verfassung und die sonstigen Gesetze über die politischen Rechte bestimmen, 

welche Voraussetzungen neben der belgischen Staatsangehörigkeit für die Ausübung dieser 

Rechte zu erfüllen sind. 

 

 [] ». 
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 Die in dieser Verfassungsbestimmung erwähnten politischen Rechte beruhen auf dem 

Recht der Bürger auf Teilnahme an der Ausübung der Souveränität. Sie betreffen das Recht, 

als Wähler oder Kandidat an den Wahlen für die beratenden Versammlungen des 

Föderalstaats, der Gemeinschaften, der Regionen, der Provinzen und der Gemeinden 

teilzunehmen. 

 

 B.11.3.  Artikel 25 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und 

Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention 

gewährleisten ebenfalls das Recht auf freie und regelmäßige Wahlen. Die im Klagegrund 

zitierten Verfassungsartikel enthalten das Prinzip der repräsentativen Demokratie, wonach 

alle Gewalten von der Nation ausgehen und die Mitglieder der beiden Kammern diese 

vertreten und nicht allein diejenigen, von denen sie gewählt worden sind. 

 

 B.12.  Aus dem Prinzip, wonach die Gewählten die Nation vertreten, ergibt sich, dass das 

Wahlmandat kein zwingendes Mandat ist. Die Mitglieder der Abgeordnetenkammer erhalten 

keine Anweisungen von ihren Wählern, und ihr politisches Handeln ist aus rechtlichem 

Gesichtspunkt nicht begrenzt oder gebunden durch die Erklärungen, die sie selbst oder 

Vertreter der politischen Partei, der sie angehören, vor den Wahlen abgegeben haben. Die 

Gültigkeit einer Gesetzesnorm gegenüber der Verfassung könnte folglich nicht in Frage 

gestellt werden durch den bloßen Umstand, dass die Gewählten, die bei deren Annahme dafür 

gestimmt haben, nicht angekündigt hätten, dass sie dies tun würden, oder ihre Absicht 

bekundet hätten, dies nicht zu tun. 

 

 B.13.  Der erste Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6249 ist unbegründet. 

 

 

 In Bezug auf das Recht auf gerechte Entlohnung und das Recht auf soziale Sicherheit 

 

 B.14.1.1.  Der erste Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6274 ist abgeleitet aus einem 

Verstoß durch Artikel 2 des angefochtenen Gesetzes gegen Artikel 23 der Verfassung, 

gegebenenfalls in Verbindung mit den Artikeln 4, 6 und 12 der revidierten Europäischen 

Sozialcharta, mit Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention, mit den Artikeln 7 

und 9 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, mit 

Artikel 4 des Übereinkommens Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisation und mit 

Artikel 28 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 
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 Die klagenden Parteien bemängeln, dass durch die angefochtene Bestimmung gegen die 

durch Artikel 23 der Verfassung gewährleistete Stillhalteverpflichtung verstoßen werde, die 

mit dem Recht auf gerechte Entlohnung, dem Recht auf soziale Sicherheit, dem Recht auf 

Familienleistungen und dem Recht auf kollektive Verhandlungen verbunden sei. 

 

 Der Gerichtshof prüft diesen Klagegrund zunächst, insofern er sich auf das Recht auf 

gerechte Entlohnung, das Recht auf soziale Sicherheit und das Recht auf Familienleistungen 

bezieht. Er prüft den Klagegrund, insofern er sich auf das Recht auf kollektive Verhandlungen 

bezieht, nachstehend zusammen mit der Prüfung der anderen Klagegründe, die dieses Recht 

betreffen. 

 

 B.14.1.2.  Der zweite Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6249 ist abgeleitet aus einem 

Verstoß durch Artikel 2 des angefochtenen Gesetzes gegen die Artikel 10, 11, 17, 22bis und 

23 der Verfassung, gegebenenfalls in Verbindung mit den Artikeln 2, 4 und 5 bis 15 des 

Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und mit Teil I, den 

Artikeln 1 bis 19 und Artikel 31 der revidierten Europäischen Sozialcharta. 

 

 Die klagenden Parteien bemängeln, dass die angefochtene Bestimmung sich nachteilig 

auf den Lebensstandard der Arbeitnehmer, der Beamten und der Sozialempfänger und ihre 

Familie auswirke, und nicht auf den Lebensstandard der Selbstständigen, der Rentiers und der 

Aktionäre sowie ihrer Familie. Sie bemängeln auch, dass diese Bestimmung nicht mehr die 

kollektive Verhandlung über die Festlegung der Löhne ermögliche. 

 

 Der Gerichtshof prüft diesen Klagegrund zunächst, insofern er sich auf einen Verstoß 

gegen die Stillhaltewirkung in Bezug auf den Lebensstandard der Arbeitnehmer, der Beamten 

und der Sozialempfänger bezieht. Er prüft diesen Klagegrund, insofern darin eine 

Diskriminierung angeprangert wird, anschließend zusammen mit der Prüfung des zweiten 

Klagegrunds in der Rechtssache Nr. 6274. Er prüft diesen Klagegrund sodann, insofern er 

sich auf das Recht auf kollektive Verhandlungen bezieht, zusammen mit der Prüfung der 

anderen Klagegründe, die sich auf dieses Recht beziehen, und, insofern er aus Artikel 17 der 

Verfassung abgeleitet ist, zusammen mit der Prüfung der Klagegründe, die sich auf einen 

Verstoß gegen das Eigentumsrecht beziehen. 

 

 B.14.2.  Artikel 23 der Verfassung bestimmt: 

 

 « Jeder hat das Recht, ein menschenwürdiges Leben zu führen. 

 

 Zu diesem Zweck gewährleistet das Gesetz, das Dekret oder die in Artikel 134 erwähnte 

Regel unter Berücksichtigung der entsprechenden Verpflichtungen die wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte und bestimmt die Bedingungen für ihre Ausübung. 
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 Diese Rechte umfassen insbesondere:  

 

 1.  das Recht auf Arbeit und auf freie Wahl der Berufstätigkeit im Rahmen einer 

allgemeinen Beschäftigungspolitik, die unter anderem darauf ausgerichtet ist, einen 

Beschäftigungsstand zu gewährleisten, der so stabil und hoch wie möglich ist, das Recht auf 

gerechte Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung sowie das Recht auf Information, 

Konsultation und kollektive Verhandlungen; 

 

 2.  das Recht auf soziale Sicherheit, auf Gesundheitsschutz und auf sozialen, 

medizinischen und rechtlichen Beistand; 

 

 []  

 

 6.  das Recht auf Familienleistungen ». 

 

 B.14.3.  Das Recht auf gerechte Entlohnung wird durch Artikel 4 der revidierten 

Europäischen Sozialcharta und durch Artikel 7 des Internationalen Paktes über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gewährleistet. Das Recht auf soziale Sicherheit 

wird durch Artikel 12 der revidierten Europäischen Sozialcharta und durch Artikel 9 des 

Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gewährleistet. 

 

 B.15.1.  Artikel 23 der Verfassung enthält in Bezug auf das Recht auf gerechte 

Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung eine Stillhalteverpflichtung, die dem 

entgegensteht, dass der zuständige Gesetzgeber das durch die geltenden Rechtsvorschriften 

gebotene Schutzniveau bedeutsam verringert, ohne dass es dafür Gründe im Zusammenhang 

mit dem Allgemeininteresse gibt. 

 

 Das Gleiche gilt für das Recht auf soziale Sicherheit und das Recht auf 

Familienleistungen. 

 

 B.15.2.  In Artikel 23 der Verfassung ist nicht präzisiert, was unter « gerechte 

Entlohnung » zu verstehen ist. Es wird ebenfalls nicht das Niveau präzisiert, das durch die 

Sozialleistungen erreicht werden muss, die zum Recht auf soziale Sicherheit oder zum Recht 

auf Familienleistungen gehören. Er verpflichtet den zuständigen Gesetzgeber, diese zwei 

Rechte zu gewährleisten und die Bedingungen für ihre Ausübung zu bestimmen, um es einem 

jeden zu ermöglichen, « ein menschenwürdiges Leben zu führen ». 

 

 B.15.3.  In den Erläuterungen zum Vorschlag der Verfassungsrevision, der zur Einfügung 

von Artikel 23 (ehemals Artikel 24bis) in Titel II der Verfassung geführt hat, wurde in Bezug 

auf das Recht auf gerechte Entlohnung dargelegt: 
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 « Das Recht auf gerechte Entlohnung ist eines der wesentlichen Elemente der 

wirtschaftlichen Ziele der menschlichen Tätigkeit. 

 

 [] 

 

 Bei dieser Entlohnung müssen die fundamentalen sozialen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeitnehmer und ihrer Familie berücksichtigt werden. 

Neben diesen fundamentalen Bedürfnissen muss die Entlohnung es den Arbeitnehmern 

ermöglichen, an höheren und komplexeren Tätigkeiten teilzunehmen, wie Bildung, kulturelle 

und soziale Vorteile. 

 

 Die gerechte Entlohnung wird einerseits durch die geleistete Arbeit und andererseits 

durch die Bedürfnisse des Arbeitnehmers und seiner Familie bestimmt » (Parl. Dok., Senat, 

Sondersitzungsperiode 1991-1992, Nr. 100-2/3, S. 16). 

 

 In Bezug auf das Recht auf soziale Sicherheit wurde angeführt: 

 

 « Die Aufnahme dieses Grundrechts in unsere Verfassung ist die Krönung eines 

Jahrhunderts des sozialen Kampfes und ist Bestandteil einer Entwicklung, die auf Wohlstand 

und Fortschritt ausgerichtet ist. [] 

 

 Aufgrund des vorgeschlagenen Textes hat jede Person, die eine Berufstätigkeit ausübt, 

Anspruch auf soziale Sicherheit. [] Es ist hervorzuheben, dass die Ausübung eines solchen 

Rechtes in jedem Fall mit der Verpflichtung verbunden bleibt, Beiträge zu zahlen, und dass es 

der Behörde obliegt, in Absprache mit den anerkannten Sozialpartnern, die Modalitäten zur 

Ausübung dieses Rechts festzulegen » (ebenda, S. 18).  

 

 B.15.4.  In den Erläuterungen zum Vorschlag zur Revision von Artikel 23 der 

Verfassung, um das Recht auf Familienleistungen zu gewährleisten, wurde Folgendes 

dargelegt: 

 

 « Dieser Vorschlag zur Verfassungsrevision bezweckt, spezifisch das Recht auf 

Familienleistungen zu gewährleisten. In der Verfassung wird somit festgelegt, dass zu den 

Rechten, die durch Gesetz, Dekret oder eine Regel im Sinne von Artikel 134 gewährleistet 

werden müssen, damit jeder ein menschenwürdiges Leben führen kann, das Recht eines jeden 

gehört, zu Lasten der zuständigen Behörde einen Beitrag zu den Unterhalts- und 

Erziehungskosten der Kinder zu erhalten. 

 

 [] 

 

 Dieser Revisionsvorschlag wird also unmittelbar zur Folge haben, dass die für das Recht 

auf Familienleistungen zuständigen Behörden das Recht, das heute durch das Gesetz den 

Familien gewährt wird, von der öffentlichen Hand einen finanziellen Beitrag zu erhalten, um 

zumindest teilweise die Kosten für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder zu decken, 

nicht auf bedeutsame Weise verringern dürfen, es sei denn, dass Gründe des 

Allgemeininteresses eine solche Verringerung rechtfertigen » (Parl. Dok., Senat, 2012-2013, 

Nr. 5-2240/1, S. 2). 
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 B.16.1.  In der Begründung zu der angefochtenen Maßnahme heißt es: 

 

 « Die Blockierung des abgeflachten Gesundheitsindex ist vorübergehend (bis zum Monat 

vor dem Referenzmonat). Da der abgeflachte Gesundheitsindex ab dem Referenzmonat mit 

einem Faktor 0,98 berechnet wird, hat diese 2 %-Blockierung ihrerseits eine dauerhafte 

Wirkung. Die Einkommen, die gemäß dem abgeflachten Gesundheitsindex indexiert werden, 

erfahren eine Nichtindexierung von 2 %, die anschließend zu keinem Zeitpunkt in Bezug auf 

Indexierungen ausgeglichen wird. 

 

 [] 

 

 Regelmäßig wird vor den negativen sozialen Folgen des Indexsprungs gewarnt. Diese 

Aussagen sind jedoch zu nuancieren. Ein Indexsprung von 2 % beeinträchtigt die Kaufkraft 

nicht in Höhe von 2 %. Zunächst führt die Zunahme der Beschäftigung durch den 

Indexsprung zu einer Erhöhung des verfügbaren Gesamteinkommens der Familien. 

Anschließend werden die Steuertarife immer dem Index angepasst, sodass ein gleiches 

Bruttoeinkommen zu einem höheren Nettoeinkommen führt. Schließlich besteht das 

verfügbare Gesamteinkommen auch aus anderen Einkommensquellen. Folglich verringert 

sich das verfügbare Nettoeinkommen nicht um 2 %, sondern um 1 % im Vergleich zu dem, 

was es bei unveränderter Politik gewesen wäre. Der Indexsprung führt auch dazu, dass die 

Preise niedriger sind (die Unternehmen müssen nämlich in ihren Preisen geringere 

Lohnkosten berechnen), sodass die Inflation gebremst wird, was ebenfalls der Kaufkraft 

zugute kommt. Allein diese Wirkung bedeutet bereits eine um 1 % niedrigere Inflation bis 

2017. Schließlich würde die höhere Inflation bei unveränderter Politik durch die automatische 

Indexierung neutralisiert, doch in der Zwischenzeit würden die Haushalte mit diesen um 1 % 

höheren Preisen konfrontiert. 

 

 Außerdem ergreift die Regierung auch Begleitmaßnahmen, die die Auswirkungen des 

Indexsprungs auf die Kaufkraft weiter abschwächen. Die Anhebung der abzugsfähigen 

pauschalen Werbungskosten führt zu einer Erhöhung des verfügbaren Einkommens um 

0,4 %. Die Erhöhung des Beschäftigungsbonus im Steuersystem erhöht das verfügbare 

Einkommen um 0,1 %. Dies bedeutet, dass die tatsächliche Auswirkung des Indexsprungs, in 

Verbindung mit den positiven Maßnahmen, das verfügbare Einkommen um 0,5 % verringern 

wird, also deutlich weniger als 2 %. Außerdem betrifft der Indexsprung, ausgedrückt in 

Prozent, alle Einkommensniveaus im gleichen Maße, während die positiven Maßnahmen sich 

proportional viel stärker auf die niedrigen Einkommen auswirken werden. 

 

 Die Regierung sieht ebenfalls ein Wohlfahrtspaket von 627 Millionen Euro bis 2016 vor. 

Zur Milderung der Auswirkungen des Indexsprungs auf die niedrigsten Einkommen plant die 

Regierung spezifisch ein zusätzliches Paket von 127 Millionen Euro. Man kann also sagen, 

dass das verfügbare Nettoeinkommen der niedrigen Einkommenskategorien praktisch 

vollständig erhalten bleibt » (Parl. Dok., Kammer, 2014-2015, DOC 54-0960/001, SS. 6-8). 

 

 B.16.2.  In Artikel 3 des königlichen Erlasses vom 24. Dezember 1993 zur Ausführung 

des Gesetzes vom 6. Januar 1989 zur Wahrung der Konkurrenzfähigkeit des Landes, ersetzt 

durch den angefochtenen Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2015, ist vorgesehen, dass die 

Bestimmungen bezüglich der Blockierung des abgeflachten Gesundheitsindex keine nominale 
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Lohnverringerung während des Zeitraums, in dem dieser Index blockiert wird, zur Folge 

haben dürfen. 

 

 B.17.1.  Die angefochtene Maßnahme ist Bestandteil der Politik der Föderalbehörde, um 

die notwendigen Bedingungen für « eine bedeutende Steigerung der Beschäftigung in relativ 

kurzer Zeit » zu schaffen. Aus der Begründung der angefochtenen Bestimmung geht hervor, 

dass der Gesetzgeber den Standpunkt vertrat, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen seine 

« erste Priorität » sein musste aus folgenden Gründen: 

 

 « Weil ein Arbeitsplatz die beste Medizin gegen Armut ist. Weil ein Arbeitsplatz den 

Menschen Würde und ihrem Leben einen Sinn verleiht. Weil eine Zunahme der Arbeitsplätze 

notwendig ist, um die Finanzierung unseres Sozialmodells zu gewährleisten, damit bedürftige 

Personen, Rentner, Arme, Menschen mit einer Behinderung oder Menschen, die ihre Arbeit 

verloren haben, ein angemessenes Einkommen erhalten können. Weil mehr Wohlstand es der 

Behörde ermöglicht, weiterhin Dienstleistungen von guter Qualität zu finanzieren, wie 

Sicherheit, Bildung oder Gesundheitspflege » (Parl. Dok., Kammer, 2014-2015, 

DOC 54-0960/001, S. 4). 

 

 Außerdem wollte der Gesetzgeber auch die öffentlichen Ausgaben begrenzen durch eine 

Mäßigung der Gehälter der Beamten und der Sozialleistungen (ebenda, S. 10). 

 

 B.17.2.  In Wirtschaftsangelegenheiten verfügt der Gesetzgeber über eine breite 

Ermessensbefugnis, um die Maßnahmen zur Verwirklichung seiner Ziele zu bestimmen. In 

diesem Fall geht aus der Begründung des angefochtenen Gesetzes hervor, dass der 

Gesetzgeber, der sich unter anderem auf eine Studie der Nationalbank stützte, es als bewiesen 

erachtete, dass « der Indexsprung sich positiv auf die Zahl der Arbeitsplätze auswirken wird » 

(ebenda, S. 7), denn er verbessert die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen durch die 

Verringerung des Lohnkostennachteils von Belgien gegenüber seinen drei Nachbarländern, 

die auch die wichtigsten Handelspartner sind. 

 

 Da die Wahl der angefochtenen Maßnahme nicht offensichtlich einer vernünftigen 

Rechtfertigung zu entbehren scheint, obliegt es dem Gerichtshof nicht, seine eigene 

Einschätzung der Wirtschaftslage und der zu ergreifenden Maßnahmen, um die Ziele einer 

Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen und der Begrenzung der öffentlichen 

Ausgaben zu erreichen, an die Stelle der Einschätzung durch den Gesetzgeber zu setzen. 

 

 B.17.3.  Ohne dass geprüft werden muss, ob die angefochtene Maßnahme in diesem Fall 

einen erheblichen Rückschritt im Schutz des Rechtes auf gerechte Entlohnung und des 

Rechtes auf soziale Sicherheit, einschließlich des Rechtes auf Familienleistungen, bedeutet, 

kann die Verringerung der Kaufkraft der Empfänger von Gehältern, Löhnen und 
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Sozialleistungen, die der Blockierung und dem Sprung des abgeflachten Gesundheitsindex 

unterliegen, gerechtfertigt werden durch die Ziele des Allgemeininteresses, die der 

Gesetzgeber verfolgt und die in B.17.1 erwähnt wurden. 

 

 B.17.4.  Da die tatsächliche Verringerung der Kaufkraft infolge der angefochtenen 

Bestimmung von begrenztem Umfang ist und durch Maßnahmen ausgeglichen wird, die 

gemeinsam durch den Gesetzgeber und die ausführende Gewalt ergriffen werden, um ihre 

Auswirkungen auf die niedrigsten Einkommen abzumildern, hat sie außerdem keine 

unverhältnismäßigen Folgen für die betroffenen Personen. 

 

 B.18.  Der erste Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6274, insofern er sich auf das Recht 

auf gerechte Entlohnung, das Recht auf soziale Sicherheit und das Recht auf 

Familienleistungen bezieht, und der zweite Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6249, insofern 

er aus einem Verstoß gegen die durch Artikel 23 der Verfassung gewährleisteten 

Stillhalteverpflichtung abgeleitet ist, sind unbegründet. 

 

 

 In Bezug auf den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung 

 

 B.19.1.1.  Der zweite Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6249 ist abgeleitet aus einem 

Verstoß durch Artikel 2 des angefochtenen Gesetzes gegen unter anderem die Artikel 10 und 

11 der Verfassung. 

 

 Die klagenden Parteien bemängeln, dass die angefochtene Bestimmung sich nachteilig 

auf den Lebensstandard der Arbeitnehmer, der Beamten und der Sozialempfänger sowie ihrer 

Familie auswirke, und nicht auf den Lebensstandard der Selbstständigen, der Rentiers und der 

Aktionäre und ihrer Familie. 

 

 B.19.1.2.  Die klagenden Parteien in der Rechtssache Nr. 6274 leiten einen zweiten 

Klagegrund ab aus einem Verstoß durch Artikel 2 des angefochtenen Gesetzes gegen die 

Artikel 10 und 11 der Verfassung, gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 2 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union und mit Artikel 14 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention. Im ersten Teil bemängeln sie, dass durch die angefochtene 

Bestimmung eine Diskriminierung zwischen einerseits den Arbeitnehmern und den Beamten 

und andererseits den Selbstständigen, den Inhabern von freien Berufen, den Notaren, den 

Gerichtsvollziehern und den Mandataren von Gesellschaften eingeführt werde. Im zweiten 

Teil bemängeln sie, dass durch die angefochtene Bestimmung eine Diskriminierung zwischen 

einerseits den Personen, die ein Einkommen aus ihrer Arbeit oder eine Sozialleistung 
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genießen, und andererseits den Personen, die ein Einkommen aus anderen Quellen beziehen, 

eingeführt werde. 

 

 B.19.2.  Der Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung schließt nicht aus, dass 

ein Behandlungsunterschied zwischen Kategorien von Personen eingeführt wird, soweit 

dieser Unterschied auf einem objektiven Kriterium beruht und in angemessener Weise 

gerechtfertigt ist. 

 

 Das Vorliegen einer solchen Rechtfertigung ist im Hinblick auf Zweck und Folgen der 

beanstandeten Maßnahme sowie auf die Art der einschlägigen Grundsätze zu beurteilen; es 

wird gegen den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstoßen, wenn feststeht, 

dass die eingesetzten Mittel in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck 

stehen. 

 

 B.20.  Die bemängelten Behandlungsunterschiede beruhen auf dem Kriterium der 

Beschaffenheit der durch die betreffenden Personen bezogenen Einkommen. Nur die durch 

eine Tätigkeit als Arbeitnehmer, durch eine Tätigkeit als Beamter und aus Sozialleistungen 

erzielten Einkünfte sind von den Mäßigungsmaßnahmen betroffen, die konkret Gestalt 

angenommen haben durch den Sprung und die Blockierung des abgeflachten 

Gesundheitsindex. Die anderen Arten von Einkommen sind nicht von diesen 

Mäßigungsmaßnahmen betroffen. 

 

 Dieses Kriterium ist objektiv. Der Gerichtshof muss prüfen, ob es sachdienlich 

hinsichtlich des Ziels der angefochtenen Bestimmung ist, und ob die Maßnahmen keine 

unverhältnismäßigen Folgen haben. 

 

 B.21.  Durch die Annahme der angefochtenen Bestimmung bezweckte der Gesetzgeber, 

die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern, indem die Konkurrenzfähigkeit der belgischen 

Unternehmen verbessert wird. Diese Verbesserung beinhaltete gemäß seiner Analyse der 

Wirtschaftslage die Verringerung des Lohnkostennachteils des Landes gegenüber seinen 

Nachbarländern, der sich seit 1996 aufgebaut hatte (Parl. Dok., Kammer, 2014-2015, 

DOC 54-0960/001, SS. 4-5). Bezüglich des Anwendungsbereichs der angenommenen 

Maßnahmen wurde Folgendes präzisiert: 

 

 « Die Föderalregierung [] befürwortet einen weiten Anwendungsbereich, zu denen die 

Löhne, Sozialleistungen und Gehälter gehören, weil nur auf diese Weise die beiden Ziele, die 

sie erreichen möchte, tatsächlich verwirklicht werden können, nämlich die 

Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen wiederherstellen (Löhne) und die öffentlichen 

Ausgaben begrenzen (Gehälter und Zulagen) » (ebenda, S. 10). 
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 B.22.1.  Die angefochtenen Maßnahmen, die darin bestehen, einen Sprung und eine 

Blockierung des abgeflachten Gesundheitsindex vorzusehen, sind nur machbar in Bezug auf 

die Einkommen, für die eine Bindung an diesen Index vorgesehen ist. Eine identische 

Maßnahme hätte folglich nicht ergriffen werden können für die Honorare der Inhaber von 

freien Berufen, die Einkommen der Selbstständigen aus ihren Tätigkeiten und die 

Kapitaleinkünfte. 

 

 B.22.2.  Im Übrigen ist das Unterscheidungskriterium relevant hinsichtlich der Ziele. Da 

es offensichtlich nicht als unvernünftig erscheint, wie der Gesetzgeber den Standpunkt zu 

vertreten, dass die Lohnmäßigung sich positiv auf die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen 

auswirkt, ist es sachdienlich, Maßnahmen zu wählen, die spezifisch darauf ausgerichtet sind, 

die Erhöhung der Löhne zu bremsen, und davon auszugehen, dass eine identische Maßnahme 

nicht in Bezug auf die anderen Formen von Berufseinkünften erforderlich ist. Ebenso wirken 

sich der Sprung und die Blockierung des abgeflachten Gesundheitsindex, angewandt auf die 

Beamtengehälter und die Sozialleistungen, positiv auf die öffentlichen Ausgaben aus. Die 

Mäßigung der anderen Arten von Einkünften, wie die Einkünfte aus beweglichem oder 

unbeweglichem Vermögen, auch wenn sie durch die Anwendung von Maßnahmen mit einer 

ähnlichen Wirkung wie die angefochtenen Maßnahmen hätte ins Auge gefasst werden 

können, hätte in jedem Fall nicht die gleiche Wirkung für die beiden Ziele des Gesetzgebers 

gehabt, sodass er den Standpunkt vertreten konnte, dass es nicht notwendig war, zu diesem 

Zweck Bestimmungen anzunehmen. 

 

 B.23.1.  Wie aus den in B.16.1 zitierten Vorarbeiten hervorgeht, ist die tatsächliche 

Verringerung der Kaufkraft durch die angefochtene Bestimmung von begrenztem Umfang 

und wird sie ausgeglichen durch Maßnahmen, die gemeinsam durch den Gesetzgeber und die 

ausführende Gewalt ergriffen werden, um die Folgen der angefochtenen Maßnahmen für die 

niedrigsten Einkommen abzumildern, sodass sie keine unverhältnismäßigen Folgen für die 

betroffenen Personen hat. 

 

 B.23.2.  Schließlicht trifft es zu, dass dem Bemühen, die soziale Gerechtigkeit zu 

gewährleisten, das zur Annahme von Maßnahmen führen könnte, um die Anstrengungen der 

Einkommensmäßigung sämtlichen Bürgern und nicht nur gewissen Kategorien aufzuerlegen, 

durch die Annahme von Maßnahmen in anderen Bereichen als demjenigen der Bindung der 

Einkommen an den Gesundheitsindex entsprochen werden könnte. Diesbezüglich hat der 

Minister der Beschäftigung während der Diskussionen im Ausschuss hervorgehoben, dass die 

« Diskussionen über den tax shift » es ermöglichen würden, « diesem Bemühen 

entgegenzukommen » (Parl. Dok., Kammer, 2014-2015, DOC 54-0960/003, S. 77). Die 

Verfolgung dieses legitimen Ziels und die Annahme solcher Maßnahmen gehören zur 
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Ermessensbefugnis der verschiedenen Gesetzgeber, jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich, 

und entziehen sich der Prüfung durch den Gerichtshof im Kontext der vorliegenden Klagen. 

 

 B.24.  Der zweite Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6274 und der zweite Klagegrund in 

der Rechtssache Nr. 6249 sind unbegründet, insofern sie aus einem Verstoß gegen Artikel 10 

und 11 der Verfassung abgeleitet sind. 

 

 

 In Bezug auf das Recht auf kollektive Verhandlungen 

 

 B.25.1.1.  In ihrem zweiten Klagegrund bemängeln die klagenden Parteien in der 

Rechtssache Nr. 6249, dass die angefochtene Bestimmung « keine kollektive Verhandlung 

mehr über die Festlegung des Niveaus der Entlohnung ermöglicht ». Sie führen in diesem 

Zusammenhang einen Verstoß gegen die Artikel 10, 11 und 23 der Verfassung in Verbindung 

mit unter anderem Artikel 6 der revidierten Europäischen Sozialcharta an. 

 

 B.25.1.2.  In ihrem ersten Klagegrund führen die klagenden Parteien in der Rechtssache 

Nr. 6274 einen Verstoß durch die angefochtene Bestimmung gegen Artikel 23 der Verfassung 

in Verbindung mit unter anderem Artikel 6 der revidierten Europäischen Sozialcharta, mit 

Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention, mit Artikel 28 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union und mit Artikel 4 des Übereinkommens Nr. 98 der 

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die Anwendung der Grundsätze des 

Vereinigungsrechts und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen an. Sie sind der Auffassung, 

dass die angefochtene Bestimmung einen bedeutenden und ungerechtfertigten Rückschritt im 

Schutz des Rechtes auf kollektive Verhandlungen beinhalte. 

 

 B.25.1.3.  Der vierte Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6274 ist abgeleitet aus einem 

Verstoß durch die angefochtene Bestimmung gegen die Artikel 26 und 27 der Verfassung, 

gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention, 

mit Artikel 6 Nummer 2 der revidierten Europäischen Sozialcharta, mit Artikel 8 des 

Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, mit dem IAO-

Übereinkommen Nr. 98 und mit Artikel 12 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union. Die klagenden Parteien sind der Auffassung, dass die angefochtene Bestimmung 

gegen das Recht auf kollektive Verhandlungen verstoße, insbesondere hinsichtlich der 

Festlegung der Entlohnungen der Arbeitnehmer und der Gehälter der Beamten, insofern 

dadurch der Inhalt der kollektiven Verhandlungen neutralisiert und die Anwendung der sich 

daraus ergebenden kollektiven Verhandlungen verhindert werde. 
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 B.25.2.  Der in B.14.2 angeführte Artikel 23 der Verfassung enthält das Recht auf 

kollektive Verhandlungen in der darin vorgesehenen Auflistung von Rechten. 

 

 Artikel 26 der Verfassung gewährleistet die Versammlungsfreiheit. 

 

 Artikel 27 der Verfassung gewährleistet das Vereinigungsrecht. 

 

 B.25.3.  Artikel 6 der revidierten Europäischen Sozialcharta bestimmt: 

 

 « Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Kollektivverhandlungen zu gewährleisten, 

verpflichten sich die Vertragsparteien: 

 

 1.  gemeinsame Beratungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu fördern; 

 

 2.  Verfahren für freiwillige Verhandlungen zwischen Arbeitgebern oder 

Arbeitgeberorganisationen einerseits und Arbeitnehmerorganisationen andererseits zu fördern, 

soweit dies notwendig und zweckmäßig ist, mit dem Ziel, die Beschäftigungsbedingungen 

durch Gesamtarbeitsverträge zu regeln; 

 

 3.  die Einrichtung und die Benutzung geeigneter Vermittlungs- und freiwilliger 

Schlichtungsverfahren zur Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten zu fördern; 

 

 und anerkennen 

 

 4.  das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen 

einschließlich des Streikrechts im Fall von Interessenkonflikten, vorbehaltlich etwaiger 

Verpflichtungen aus geltenden Gesamtarbeitsverträgen ». 

 

 B.25.4.  Artikel 4 des IAO-Übereinkommens Nr. 98 bestimmt: 

 

 « Soweit erforderlich, sind den Landesverhältnissen angepasste Maßnahmen zu treffen, 

um im weitesten Umfang Entwicklung und Anwendung von Verfahren zu fördern, durch die 

Arbeitgeber oder Organisationen von Arbeitgebern einerseits und Organisationen von 

Arbeitnehmern anderseits freiwillig über den Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen zur 

Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen verhandeln können ». 

 

 B.25.5.  Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention gewährleistet das Recht, 

sich friedlich zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen, einschließlich 

des Rechts zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten. 

Artikel 8 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

gewährleistet die Gewerkschaftsfreiheit. 
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 B.25.6.  Artikel 12 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährleistet die 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, sowie die Gewerkschaftsfreiheit. Artikel 28 dieser 

Charta bestimmt: 

 

 « Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

oder ihre jeweiligen Organisationen haben nach dem Gemeinschaftsrecht und den 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge auf den 

geeigneten Ebenen auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive 

Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen ». 

 

 B.26.1.  Im Gegensatz zu dem, was der Ministerrat behauptet, beinhaltet der Umstand, 

dass das Recht auf kollektive Verhandlungen getrennt in Artikel 23 der Verfassung angeführt 

wird, nicht, dass deren Artikel 27 nicht ebenfalls von den klagenden Parteien angeführt 

werden könnte, die eine Verletzung der Gewerkschaftsfreiheit anfechten, indem das Recht auf 

kollektive Verhandlungen als Bestandteil davon verstanden wird. Der vierte Klagegrund in 

der Rechtssache Nr. 6274 ist zulässig, insofern er aus einem Verstoß gegen Artikel 27 der 

Verfassung in Verbindung mit den vorerwähnten Vertragsbestimmungen, die die 

Gewerkschaftsfreiheit und das Recht auf kollektive Verhandlungen gewährleisten, abgeleitet 

ist. 

 

 B.26.2.  Durch Artikel 27 der Verfassung wird das Recht, sich zu vereinigen, ebenso wie 

dasjenige, sich nicht zu vereinigen, anerkannt, und wird es verboten, dieses Recht präventiven 

Maßnahmen zu unterwerfen. Wenn eine für Belgien verbindliche Vertragsbestimmung eine 

analoge Tragweite wie eine geltend gemachte Verfassungsbestimmung hat, stellen die in 

dieser Vertragsbestimmung enthaltenen Garantien ein untrennbares Ganzes mit den Garantien 

dar, die in der betreffenden Verfassungsbestimmung festgelegt sind. 

 

 Zur Bestimmung der Tragweite der durch Artikel 27 der Verfassung gewährleisteten 

Vereinigungsfreiheit ist daher ebenfalls unter anderem Artikel 11 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention zu berücksichtigen. 

 

 B.26.3.  Die durch Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

gewährleistete Vereinigungsfreiheit beinhaltet das Recht, zusammen mit anderen Personen 

Gewerkschaften zu gründen und diesen beizutreten. Das Recht auf kollektive Verhandlungen 

über Arbeitsbedingungen ist grundsätzlich ein wesentliches Element der Vereinigungsfreiheit 

(EuGHMR, Große Kammer, 12. November 2008, Demir und Baykara gegen Türkei, § 154; 

Große Kammer, 9. Juli 2013, Sindicatul « Pastorul Cel Bun » gegen Rumänien, § 135). Eine 

Einmischung in die Ausübung des Rechts auf kollektive Verhandlungen ist nicht 

ausgeschlossen, doch jede Einschränkung der Ausübung dieses Rechtes muss in einem Gesetz 

vorgesehen sein, einem oder mehreren gesetzmäßigen Zielen dienen und notwendig sein in 
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einer demokratischen Gesellschaft (EuGHMR, Große Kammer, 12. November 2008, Demir 

und Baykara gegen Türkei, § 159). 

 

 B.27.  Die angefochtene Bestimmung neutralisiert durch die Blockierung und den Sprung 

des abgeflachten Gesundheitsindex « zeitweilig und allmählich die bestehenden sektoriellen 

Regelungen der Bindung der Löhne an den Index der Verbraucherpreise in Höhe von 

2 Prozent » (Parl. Dok., Kammer, 2014-2015, DOC 54-0960/001, S. 5). Sie hat eine 

vergleichbare Wirkung auf die Berechnung der Beamtengehälter. Sie ist folglich als 

Einmischung der Behörde in das Ergebnis der kollektiven Verhandlungen über Löhne und 

Gehälter zu verstehen, in denen deren Bindung an die Preisschwankungen vorgesehen ist. 

 

 B.28.1.  Die angefochtenen Maßnahmen sind in einem Gesetz vorgesehen. 

 

 Wie in B.17.1 dargelegt wurde, dienen sie dem zweifachen Ziel, die Konkurrenzfähigkeit 

der Unternehmen zu begünstigen, indem der Lohnunterschied zwischen Belgien und den 

Nachbarländern verringert wird, und die öffentlichen Ausgaben innerhalb angemessener 

Grenzen zu halten. 

 

 B.28.2.  Solche Ziele sind legitim im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention. Sie können die bemängelte Einmischung in das Recht auf 

kollektive Verhandlungen rechtfertigen. 

 

 B.28.3.  Wie in B.17.2 dargelegt wurde, entbehren die angenommenen Maßnahmen nicht 

offensichtlich einer vernünftigen Rechtfertigung hinsichtlich der Analyse der Wirtschaftslage 

durch den Gesetzgeber. Angesichts seiner breiten Ermessensbefugnis auf diesem Gebiet kann 

davon ausgegangen werden, dass diese Maßnahmen notwendig waren in einer 

demokratischen Gesellschaft, um die angestrebten rechtmäßigen Zielsetzungen zu erreichen. 

 

 B.28.4.  Schließlich, da die angefochtenen Maßnahmen nur einen begrenzten Aspekt der 

Festlegung der Höhe der Löhne und Gehälter betreffen, beeinträchtigen sie nicht auf 

unverhältnismäßige Weise das Recht, kollektive Verhandlungen zu führen und 

Kollektivabkommen zu schließen, wobei die Tragweite dieses Rechts im Übrigen unverändert 

bleibt. 

 

 B.29.  Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass das Recht auf kollektive Verhandlungen, 

so wie es durch Artikel 27 der Verfassung in Verbindung mit unter anderem Artikel 11 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention gewährleistet wird, nicht verletzt wird. Die 
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Berücksichtigung der anderen im Klagegrund zitierten Vertragsbestimmungen führt nicht zu 

einer anderen Schlussfolgerung. 

 

 B.30.  Da der Gerichtshof schlussfolgert, dass die angefochtene Maßnahmen nicht gegen 

das Recht auf kollektive Verhandlungen verstößt, das durch Artikel 27 der Verfassung in 

Verbindung mit unter anderem Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

gewährleistet wird, könnte die Prüfung anhand der in Artikel 23 Absatz 3 Nr. 1 der 

Verfassung enthaltenen Stillhalteverpflichtung nicht zu einer anderen Schlussfolgerung 

führen. 

 

 B.31.  Der zweite Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6249, insofern darin ein Verstoß 

gegen das Recht auf kollektive Verhandlungen angeführt wird, und der erste Klagegrund, 

insofern er aus einem Verstoß gegen die Stillhaltewirkung abgeleitet ist, so wie sie auf das 

Recht auf kollektive Verhandlungen angewandt wird, sowie der vierte Klagegrund in der 

Rechtssache Nr. 6274 sind unbegründet. 

 

 

 In Bezug auf das Eigentumsrecht 

 

 B.32.1.  Die zwei Klagegründe in der Rechtssache Nr. 6298 sind abgeleitet aus einem 

Verstoß gegen die Artikel 16, 17 und 172 der Verfassung. Der zweite Klagegrund in der 

Rechtssache Nr. 6249 ist unter anderem abgeleitet aus einem Verstoß gegen Artikel 17 der 

Verfassung. Die klagenden Parteien bemängeln, dass die angefochtene Bestimmung einen 

ungerechtfertigten Eigentumsentzug, eine Vermögenskonfiskation und eine verkappte Steuer 

darstelle. 

 

 B.32.2.  In Artikel 16 der Verfassung sind die Fälle vorgesehen, in denen einer Person ihr 

Eigentum entzogen werden kann. Durch Artikel 17 der Verfassung wird die Strafe der 

Vermögenskonfiskation verboten. In Artikel 172 der Verfassung ist der Grundsatz der 

Gleichheit in Steuersachen festgelegt. 

 

 B.33.1.  Die angefochtenen Maßnahmen führen nicht zu einer Verringerung des 

Nominalwertes der Löhne, Gehälter und Sozialleistungen. Sie haben jedoch zur Folge, in 

einem begrenzten Maße die Kaufkraft der Empfänger von Löhnen, Gehältern oder Zulagen zu 

beeinträchtigen. 
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 B.33.2.  Ohne dass geprüft werden muss, ob eine solche Beeinträchtigung der Kaufkraft 

einen Eigentumsentzug darstellen könnte, genügt die Feststellung, dass sie in jedem Fall, aus 

den gleichen Gründen wie diejenigen, die in B.17 dargelegt wurden, durch die mit der 

angefochtenen Bestimmung angestrebten Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt wäre. 

 

 Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwiefern die angefochtenen Bestimmungen nicht mit 

den Artikeln 17 und 172 der Verfassung vereinbar wären. 

 

 B.33.3.  Der zweite Klagegrund in der Rechtssache Nr. 6298 schließlich beruht auf einer 

falschen Prämisse, da die Mietpreise nicht von der angefochtenen Bestimmung betroffen sind. 

 

 B.34.  Die Klagegründe in der Rechtssache Nr. 6298 und der zweite Klagegrund in der 

Rechtssache Nr. 6249 sind unbegründet. 
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 Aus diesen Gründen: 

 

 Der Gerichtshof 

 

 weist die Klagen zurück. 

 

 Erlassen in französischer, niederländischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des 

Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 13. Oktober 2016. 

 

 

Der Kanzler, Der Präsident, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 


